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AHV-RATGEBER

Wie man die Auslandjahre
der Ehefrau anrechnet

Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialver-

Sicherungen und mit Pro Senec-

tute seit Jahrzehnten verbunden.

In den Jahren 1968 bis 1974 ar-
beitete ich für einen schweize-
rischen Arbeitgeber in Japan,

wo ich mit meiner Ehefrau
auch wohnte. Seit April dieses
Jahres erhält meine Frau be-

reits eine AHV-Rente, während
ich selber im März 2007 das or-
dentliche Rentenalter erreiche.
Obwohl ich damals verheiratet

war und mein Arbeitgeber die

AHV-Beiträge in der Schweiz
für mich abrechnete, habe ich

von der Ausgleichskasse er-
fahren, dass die Jahre in Japan
zu Beitragslücken meiner Frau

führen, was ich nicht verstehe.
Zudem nehme ich an, dass we-
gen des Splittings auch meine
Rente gekürzt wird, was mir
nicht korrekt erscheint.

Versicherung der nicht ertnerbs-

tätigen BZie/rau int AusZand

Bei der Beurteilung der Versicher-

teneigenschaft der nicht erwerbs-

tätigen Ehefrau im Ausland ist

von der im Zeitpunkt des Aus-

landaufenthaltes geltenden Rege-

lung auszugehen. In der Zeit des

Japanaufenthaltes hätte Ihre Frau

damals selber der Freiwilligen
Versicherung für Auslandschwei-

zer beitreten müssen, um Bei-

tragslücken zu vermeiden.

Nach früherer Regelung setzte

die Erfassung voraus, dass eine

nicht erwerbstätige Ehefrau im
Ausland den Beitritt zur Freiwil-

ligen Versicherung für Ausland-

schweizer ausdrücklich erklärte,
auch wenn ihr Mann bei der AHV
versichert war. Sowohl die Ar-

beitgeber, die Leute im Ausland

beschäftigten, als auch die di-

plomatischen Vertretungen der

Schweiz (Botschaft, Konsulat),
die im Ausland an der AF1V

mitwirken, verfügten über ent-

sprechende Informationen.
Bei der Änderung der Regelung

in den Achtzigerjahren wurde

Versicherten, die bisher der Frei-

willigen Versicherung nicht bei-

getreten waren, die Möglichkeit
einer nachträglichen Beitritts-

erklärung in den Jahren 1984 und
1985 geboten. Da die Ausgleichs-
kassen die Betroffenen nicht
kannten, war eine Erfassung von
Amtes wegen nicht möglich. Hin-

gegen gab es eine breite Informa-

tion vor allem in den allgemeinen
Medien, bei Auslandschweizer-

Organisationen und Arbeitgebern
mit Beschäftigten im Ausland.

Zum heutigen Zeitpunkt kann
die Wohnsitzdauer in Japan Ihrer
Frau nur als Beitragsdauer ange-

rechnet werden, wenn sie selber

der Freiwilligen Versicherung bei-

getreten war oder spätestens bis

31. Dezember 1985 den nachträg-

liehen Beitritt zur Freiwilligen
Versicherung für Auslandschwei-

zer schriftlich erklärt hatte

(Randziffer 5026 RWL).

Ausuärfcimgerc von Beitrags-
Zücken auf die AZtersreute

Grundsätzlich führen Beitrags-
lücken bei der AHV zur Kürzung
der individuellen Altersrenten in

Grössenordnung von 1/44 oder

rund 2,27% für jedes fehlende

Beitragsjahr. Die Kürzung der

Rente bei sechs fehlenden Jahren

dürfte rund 13,6% betragen.

Wegen des individuellen Ren-

tenanspruchs von Verheirateten

haben Beitragslücken eines Ehe-

gatten keine direkte Auswirkung
auf die Rente des Partners. Beim

Splitting werden nur die in der

Ehe erworbenen Einkommen je

zur Hälfte auf die Eheleute auf-

geteilt. Das Splitting erfolgt un-
abhängig von der Beitragsdauer,
sodass - anders als in der früheren

geschlechtsabhängigen Regelung

- Beitragslücken eines Ehegatten
die individuelle Rente des Ehe-

gatten nicht direkt beeinflussen.

Allerdings werden Beitrags-
lücken - ebenso wie Kürzung
nach Rentenvorbezug oder Zu-

schläge nach Rentenaufschub -
bei der Plafonierung des Ge-

samtanspruchs des Ehepaares

berücksichtigt. Der tiefere Ren-

tenanspruch eines Ehegatten mit
Beitragslücken wird bei der Pia-

fonierung berücksichtigt und be-

trifft damit auch den anderen

Ehegatten, solange beide Ehe-

leute rentenberechtigt sind. Dies

ändert sich mit dem Wegfall des

Plafonds nach dem Tod eines

Ehegatten, sodass dem überle-

benden Ehegatten jeweils seine

eigene Rente aufgrund der eige-

nen Beitragsdauer zusteht.

TeZZutezser AusgZeZc/i durc/t

RenZenau/scZtub

Wenn Versicherte, etwa wegen
Kapitalauszahlung von Guthaben

aus privater Vorsorge, nicht auf
die Renteneinkünfte angewiesen

sind, ist es möglich, die Folgen

von Beitragslücken teilweise
durch Rentenaufschub auszuglei-
chen. Je nach Dauer des Aufschu-

bes wird ein Zuschlag von min-

destens 5,2% (1 Jahr Aufschub)
bzw. höchstens 31,5% (5 Jahre

Aufschub) der Rente gewährt.
Nähere Angaben im Merkblatt

zum flexiblen Rentenalter unter

www.ahv.ch, das auch bei Aus-

gleichskassen und AHV-Zweig-
stellen bezogen werden kann.

Ein Aufschub kann vor allem

aus steuerlichen Gründen sinn-

voll sein, auch wenn die Plafo-

nierung des Gesamtanspruchs
bereits bei Beginn des Aufschu-

bes erfolgen muss.

Nähere Auskünfte über die

künftigen Rentenansprüche von
Ihnen und Ihrer Frau sowie über
die Auswirkungen eines allfälli-

gen Rentenaufschubs kann Ihnen
Ihre Ausgleichskasse aufgrund
der Rentendossiers erteilen.
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Rentenanspruch und Deckung der Lebenskosten
Meine Ehe, aus der ein Kind

stammt, wurde geschieden, als

ich 37 Jahre alt war. Drei Jahre

später starb mein geschiede-
ner Mann, sodass ich seit 1982

Witwenrenten erhielt. Bis zum
Rentenalter hatte ich zudem
ein eher bescheidenes Ein-

kommen als Verkäuferin. Seit

der Pensionierung erhalte ich

monatlich eine Altersrente der
Pensionskasse von 857 Fran-

ken sowie weiterhin die Wit-
wenrente von 1789 Franken.

Gemäss der Ausgleichskasse
sei mir kein Zuschlag für Ver-

witwete angerechnet worden,
weil ich geschieden sei. An-

gesichts meiner heutigen Ein-

nahmen habe ich Bedenken,
wie ich künftig meinen Le-

bensunterhalt decken kann.

Zur Beurteilung Ihres Anliegens
könnte insbesondere auch ent-

scheidend sein, wie lange Ihre

Ehe gedauert hat, was aus Ihren

Unterlagen nicht klar hervorgeht.
Gerne nehme ich jedoch zum An-

liegen Stellung, soweit dies auf-

grund Ihrer Angaben möglich ist.

Nach heutigem Recht wird bei

Zusammentreffen von Witwen-
und Altersrente grundsätzlich
«nur die höhere Rente aus-

bezahlt» (Art. 24b AHVG). Da Sie

seit 1982 eine Witwenrente be-

zogen haben, sind für Ihre Ren-

te nicht nur das heutige Recht,

sondern auch die frühere, bis

31. Dezember 1996 geltende Re-

gelung massgebend (RZ 3420 der

Rentenwegleitung/RWL). Es ist

denkbar, dass sich beim Ver-

gleich eine höhere Witwenrente

ergeben hat, sodass Ihnen weiter-

hin die Witwenrente ausbezahlt

wird. Dies könnte sowohl mit
dem tiefen Einkommen als Ver-

käuferin als auch mit der auf

1994 erfolgten Neuberechnung
der Renten geschiedener Frauen

unter Anrechnung voller Erzie-

hungsgutschriften im Rahmen

des 1. Teils der 10. AHV-Revision

erklärt werden. Die Ausgleichs-
kasse hat sich in den ausführ-
liehen Erläuterungen zur Renten-

berechnung dazu nicht geäus-

sert, sodass ich Ihnen empfehle,
die Frage direkt Ihrer Kasse zur
näheren Prüfung aufgrund des

Rentendossiers zu unterbreiten,
da dies die Möglichkeiten des

AHV-Ratgebers übersteigt.
Was die Frage der Deckung

Ihrer Lebenskosten betrifft, diirf-
te im heutigen Zeitpunkt tatsäch-

lieh kaum ein Anspruch auf

Ergänzungsleistungen zur AHV
(EL) gegeben sein, was nicht zu-
letzt mit dem niedrigen Mietzins

zusammenhängt. Bei höheren

Krankheits-, Zahnbehandlungs-,

Pflege- oder Heimkosten könnte

jedoch ein - allenfalls einmaliger

- EL-Anspruch durchaus in Frage

kommen.

Im Weiteren fragt sich, ob Sie

den Anspruch auf individuelle

Verbilligung der Krankenkassen-

Prämien (IPV) geltend gemacht
haben. Auch wenn dies nach
dem Recht des Wohnsitzkantons

beurteilt werden muss, kann bei

Ihrer wirtschaftlichen Situation
zumindest ein Teilbeitrag an
die Prämien der obligatorischen

Krankenversicherung nicht von
vornherein ausgeschlossen wer-
den. Damit Ihr Anspruch ver-
bindlich beurteilt werden kann,
sollten Sie sich umgehend bei der

AHV-Zweigstelle Ihres Wohn-

ortes für die IPV anmelden.

Auch wenn ich Ihre Fragen

nicht endgültig beantworten

konnte, hoffe ich dennoch, Ihnen

mit diesen Hinweisen aufgezeigt

zu haben, dass trotz der beschei-

denen Renten Ihre Lebenskosten

dank IPV und allfälliger EL

auch längerfristig gedeckt wer-
den können.

Ergänzungsleistungen bei Wohngemeinschaft
Ich bin allein stehend und habe

Anspruch auf Ergänzungsleis-

tungen zur AHV (EL). Ich über-

lege mir, allenfalls mit meinem
nicht EL-berechtigten 75-jähri-

gen Freund, der neben der
AHV-Rente auch eine Pension

bezieht, zusammenzuziehen.
Wie würde sich das auf meinen

EL-Anspruch auswirken?

EL als BedarfsZezstuug aufgrund
der iudtutduedeu Verhältnisse

EL sind Bedarfsleistungen, deren

Anspruch sich nach den person-
liehen und wirtschaftlichen Ver-

hältnissen der Versicherten be-

misst. Dabei wird auf die indivi-
duellen Verhältnisse abgestellt.
Je nach Zivilstand müsste sich

ein Zusammenziehen von Perso-

nen mit und ohne EL-Anspruch
unterschiedlich auswirken.

Wenn EL-berechtigte Personen

mit anderen Personen zusam-

menleben, wirkt sich dies bei der

EL-Berechnung vor allem auch

auf den anrechenbaren Mietzins

aus. Dabei ist abzuklären, ob und
welche zusammenlebenden Per-

sonen in die EL-Berechnung ein-

bezogen sind. Dies wiederum
steht in engem Zusammenhang

zum Familienstand.

Leben in einer Wohnung auch

Personen, die nicht in die EL-

Berechnung einbezogen sind,
wird der Mietzins zu gleichen
Teilen auf alle zusammenleben-

den Personen aufgeteilt. Bei Be-

rechnung des EL-Anspruchs wird
den EL-berechtigten Personen

der auf sie entfallende individuel-
le Mietkostenanteil angerechnet

(Art. 16c ELV).

Bei der EL-Berechnung für
zusammenlebende Ehegatten
werden grundsätzlich alle an-
rechenbaren Einnahmen und an-

erkannten Ausgaben beider Ehe-

gatten berücksichtigt und daraus

der gemeinsame EL-Anspruch
berechnet (Art. 3a Abs. 4 ELG).

Zusammenfassung
Sollten Sie mit Ihrem Freund zu-
sammenziehen, ist dies der EL-

Stelle zu melden, damit Ihr indi-
vidueller EL-Anspruch aufgrund
der neuen Verhältnisse neu be-

rechnet werden kann. Dabei wer-

den Ihnen grundsätzlich die hal-

ben Mietkosten angerechnet.
Sollten Sie heiraten, müsste

der EL-Anspruch neu berechnet

werden. Angesichts der wirt-
schaftlichen Verhältnisse Ihres

Freundes dürfte kein oder nur
noch ein wesentlich geringerer
EL-Anspruch bestehen, solange
keine höheren Krankheits- oder

Pflegekosten anfallen.
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